
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1992/7/6 15Nds57/92,
15Nds61/92

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.07.1992

Norm

SGG §17 Abs5

StPO §62

Rechtssatz

Eine bloße noch gar nicht aktuelle Möglichkeit einer Maßnahme gemäß § 17 Abs 5 SGG ist kein wichtiger Grund für

eine nur ausnahmsweise anzuordnende Delegierung (siehe § 62 StPO).

Entscheidungstexte

15 Nds 61/92

Entscheidungstext OGH 02.07.1992 15 Nds 61/92

15 Nds 57/92
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